




China Sencha Bio
Anbaugebiet: China, Fujian
Beschreibung: mild, mit langem Blatt und 
zitronengelber Tasse

Lung Ching
Anbaugebiet: China, Hangzhou
Beschreibung: Übersetzung “Drachen-
quelle”; sehr lange Blätter, leichte, weiche 
Tasse, süß-fruchtig, blumig

Grüner Tee (China)

Green Monkey

Gunpowder

Anbaugebiet: China
Beschreibung: frischer Duft, honiggelbe 
Tasse, erlesener Geschmack

Anbaugebiet: China
Beschreibung: Hart gerollter Kugeltee; 
heller Aufguss, angenehm herb

Nebeltee Bio
Anbaugebiet: China, Zhejiang
Beschreibung: aromatischer, süßlicher 
Geschmack

Gu Zhang Mao Yian
Anbaugebiet: China
Erntezeit: Frühling
Beschreibung: leicht süßlicher, ganz 
einzigartiger Geschmack

Pi Lo Chun
Anbaugebiet: China, Suzhou
Erntezeit: Frühling
Beschreibung: sehr helle Tasse, kräftiges 
Aroma, angenehme Frische, besteht fast nur 
aus flaumig-silbernen Blattknospen

China Sencha Bio
entkoffeiniert
Anbaugebiet: China, Provinz 
Zhejiang
Beschreibung: mild-aromatisch, 
leicht herb-rauchiger Geschmack.

Chun Mee
Anbaugebiet: China, Hunan
Beschreibung: ähnlich wie Gunpow-
der, feinherbe Tasse

Gunpowder Bio
Anbaugebiet: China, Provinz Zhejiang
Beschreibung: kugeliges, gerolltes Blatt, 
würzig

A hier gelangen Sie zur interaktiven 
Karte “China” bei Google-Maps
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Hinweis: Klicken Sie auf die markierten Anbaugebiete 
und sehen Sie, welcher Tee wo angebaut wird.



Weißer Tee (China)

Pai Mu Tan

Silver Pearls

Anbaugebiet: China, Provinz Fujian
Beschreibung: zart-blumig, weicher 
Geschmack

Anbaugebiet: China, Provinz Guanxi
Erntezeit: Frühling
Beschreibung: außergewöhnlicher, 
handgerollter weißer Tee mit vielen 
silbernen Blattspitzen

Pai Mu Tan 
Silvery Needle
Anbaugebiet: China, Provinz Fujian
Beschreibung: besteht ausschließlich 
aus hochwertigen Knospen, hellgelbe 
klare Tassenfarbe, hocharomatisch, 
mild

Tian Shan Yin Hao
Anbaugebiet: China, Provinz Zhejang
Beschreibung: hoher Anteil an silbrigen 
Blattknospen und grünem Blatt; süßliches 
Aroma, blumiger Geschmack; absolute Rarität.

Yinzhen
Anbaugebiet: China. Hunan
Sorte: Gelber Tee
Beschreibung: nur die obersten Triebe 
(Tips), goldgelber Aufguss, süßlich, 
Geschmack erinnert an Maronen; 
belebende Wirkung, besonders für die 
Verdauung.

A hier gelangen Sie zur interaktiven 
Karte “China” bei Google-Maps

Hinweis: Klicken Sie auf die markierten Anbaugebiete 
und sehen Sie, welcher Tee wo angebaut wird.
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http://maps.google.de/maps/ms?msid=216184713827907314189.0004ae27abd87b536b7d9&msa=0&ll=29.97397,115.136719&spn=14.419773,33.815918
http://maps.google.de/maps/ms?msid=216184713827907314189.0004ae27abd87b536b7d9&msa=0&ll=29.97397,115.136719&spn=14.419773,33.815918


Hochland Bio
Anbaugebiet: Ceylon
Beschreibung: Zitronengelbe 
Tassenfarbe, mild-aromatischer 
Geschmack

North Tukvar
Anbaugebiet: Darjeeling
Beschreibung: Qualität: KGFOP1
mild, blumig, mit feinem Aroma und 
heller Tasse

Himalayan Green
2nd flush
Anbaugebiet: Nepal
Beschreibung: zart-frisch,
tippiges, gerolltes Blatt

Green Khongea
Anbaugebiet: Assam
Qualität: TGFOP Sommer
Beschreibung: Premium-Tee, aus-
geprägt, aber weiches feines Aroma.

Grüner Tee aus anderen Anbaugebieten:
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Allgemeine Informationen zur Nuklearkatastrophe in Fukushima

Wie hat sich die Radioaktivität ausgebreitet?

Berechnungen zur Ausbreitung von Radioaktivität durch das Reaktorunglück finden Sie hier:
http://www.zamg.ac.at/aktuell/index.php?artikel=ZAMG_2011-03-18GMT09:52

Update vom 21.10.2011: 

http://www.zamg.ac.at/aktuell/index.php?artikel=ZAMG_2011-10-21GMT09:49

Welche Grenzwerte gelten für Wareneinfuhren aus Japan?
Quelle: Bundesministeriums für Strahlenschutz:
http://www.bfs.de/de/kerntechnik/papiere/japan/strahlenschutz_europa.html/#5

“Für Lebensmittelimporte aus Ländern, die von dem Tschernobyl-Unglück betroffen waren (das heißt, unter anderem aus der Ukraine, 
aus Weißrussland und aus Russland), die in der Europäischen Union auf den Markt gebracht werden, wurden im Mai 1986 Grenz-
werte für die radioaktive Kontamination mit Cäsium-134 und Cäsium-137 eingeführt. Diese Grenzwerte finden auch Anwendung auf 
Lebensmittel aus EU-Staaten (und damit auch Deutschland), die durch den Unfall in Tschernobyl kontaminiert waren. Diese Grenz-
werte gelten bis heute. Auch heute noch sind zum Beispiel Pilze und Wildbret aus dem süddeutschen Raum zum Teil über dem 
Grenzwert belastet und dürfen nicht in den Handel gelangen.

Diese Grenzwerte gelten nur für Kontaminationen durch den Tschernobyl-Unfall und damit nicht für Importe von Lebensmitteln 
aus Japan nach dem Unfall in Fukushima. Die EU-Kommission hatte deshalb am 26. März 2011 für Importe aus Japan eine neue 
Verordnung in Kraft gesetzt, die die Werte der so genannten Höchstwerteverordnung der EU von 1987 übernommen hatte. Die dort 
aufgeführten Grenzwerte für Cäsium-134 und Cäsium-137 waren jedoch höher als diejenigen der Tschernobyl-Verordnung.

Aus der Differenz ergab sich praktisch kein erhöhtes gesundheitliches Risiko für die Menschen in Deutschland. Das BfS hat sich 
dennoch aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und der Konsistenz für eine Harmonisierung der Werte beim Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz aus-
gesprochen. Deutschland hat sich anschließend mit einem entsprechenden Vorschlag an die Europäische Kommission gewandt. Die 
Kommission und die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf diese Anregung hin am 08. April 2011 in Brüssel auf einheitliche, strengere 
Grenzwerte für Lebensmittel verständigt. Dabei wurde der jeweils niedrigste Wert der Tschernobyl-Verordnung, der EU-Verordnung 
vom 26. März 2011 sowie der in Japan geltenden Grenzwerte angesetzt. Die neue Durchführungsverordnung wurde am 12. April 
2011 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und ist ab dem 13. April 2011 gültig.“

Die genauen Höchstwerte für Lebensmittel finden Sie in der
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 351/2011 DER KOMMISSION
vom 11. April 2011
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 297/2011 zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Lebens- und Futtermitteln, 
deren Ursprung oder Herkunft Japan ist, nach dem Unfall im Kernkraftwerk Fukushima 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0020:0023:DE:PDF)

Update:
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 657/2011 DER KOMMISSION
vom 7. Juli 2011
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 297/2011 zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Lebens- und Futtermitteln, 
deren Ursprung oder Herkunft Japan ist, nach dem Unfall im Kernkraftwerk Fukushima
(http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=k3K&url=http%3A%2F%2Fwww.bmelv.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FService%2FRe
chtsgrundlagen%2FEUVO657_2011.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&lnkname=EUVO657_2011)

http://www.zamg.ac.at/aktuell/index.php?artikel=ZAMG_2011-03-18GMT09:52
http://www.zamg.ac.at/aktuell/index.php?artikel=ZAMG_2011-10-21GMT09:49
http://www.bfs.de/de/kerntechnik/papiere/japan/strahlenschutz_europa.html/#5
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:097:0020:0023:DE:PDF
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=k3K&url=http%3A%2F%2Fwww.bmelv.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FService%2FRechtsgrundlagen%2FEUVO657_2011.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&lnkname=EUVO657_2011
http://etracker.zadi.de/lnkcnt.php?et=k3K&url=http%3A%2F%2Fwww.bmelv.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FService%2FRechtsgrundlagen%2FEUVO657_2011.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&lnkname=EUVO657_2011
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Welchen Kontrollen unterliegen nach Deutschland importierte Waren aus Japan?

Quelle: Bundesministeriums für Strahlenschutz:

http://www.bfs.de/de/kerntechnik/papiere/japan/strahlenschutz_europa.html/#5

„Alle Lebensmittel aus den durch den Reaktorunfall in Fukushima betroffenen Präfekturen Japans müssen per Erklärung der Japa-
nischen Behörde und belegt durch Messergebnisse frei von Kontaminationen oberhalb der genannten Grenzwerten sein. Weiterhin 
besteht eine Pflicht zur Einfuhrkontrolle, das heißt, alle Lebensmittel, die nun aus Japan importiert werden, müssen nach den Vorga-
ben der neuen EU-Verordnung kontrolliert werden. Die Eingangskontrolle von Waren und sonstigen Gegenständen an den Grenzen 
einschließlich der Flughäfen und Häfen obliegt in erster Linie der Bundespolizei und dem Zoll. Besteht nach dem Import einer Ware 
der begründete Verdacht auf eine mögliche Kontamination, leisten die Landesmessstellen der Bundesländer Hilfe bei der Messung 
und radiologischen Bewertung.“

Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz

 http://www.bmelv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2011/072-EU-Schutzmassnahmen-Japan.html

“Künftig werden aus Gründen des vorsorgenden Verbraucherschutzes alle Lieferungen aus Japan an den Außenkontrollstellen der 
EU angehalten und überprüft. Waren aus den betroffenen Regionen dürfen nur eingeführt werden, wenn ein Gesundheitszertifikat 
aus dem Herkunftsland Japan bescheinigt, dass keine erhöhte radioaktive Belastung vorliegt. Zusätzlich wird ein Teil dieser Sendun-
gen von den Überwachungsbehörden der Mitgliedstaaten einer weiteren analytischen Kontrolle unterzogen. Um lückenlose Kontrol-
len zu gewährleisten und längere Wartezeiten zu vermeiden, müssen sämtliche Lieferungen aus Japan mindestens zwei Tage vor 
ihrer Ankunft an den EU-Außenkontrollstellen angemeldet werden. Bis auf weiteres dürfen Lebensmittel aus Japan nur über wenige, 
ausgewählte Kontrollstellen in die EU eingeführt werden. Dieses Verfahren erleichtert die Kontrolle.“

Hinweis: für die Inhalte externer Websites übernehmen wir keine Haftung.

http://www.bfs.de/de/kerntechnik/papiere/japan/strahlenschutz_europa.html/#5
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2011/072-EU-Schutzmassnahmen-Japan.html

